
Anlage 19
(zu § 16 Abs. 4 Nr. 2 KomWO)

 Bescheinigung der Wählbarkeit

  für die                                                      wahl 1)    
                   

Gemeinde/Stadt

Landkreis

am

         in der Gemeinde/Stadt                  im Landkreis 
Ortschaft 2)

  Herr/Frau
Familienname Vornamen Tag der Geburt

Anschrift (Hauptwohnung) Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

– ist zu den Gemeindewahlen (§ 16 SächsGemO) / Landkreiswahlen (§ 14 SächsLKrO) in der/dem oben erwähnten
Gemeinde/Stadt/Landkreis wählbar,3)

– hat in der oben erwähnten Ortschaft seine Wohnung (Hauptwohnung), 2)

– und ist nicht nach § 31 Abs. 2 SächsGemO/§ 27 Abs. 2 SächsLKrO3) von der Wählbarkeit ausgeschlossen.

                  , den           19

(Dienstsiegel) Unterschrift

1) Wahlart eintragen.
2) Nur bei Ortschaftsratswahlen.
3) Nichtzutreffendes streichen.
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